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Verordnung
zur Ubertragung von Befugnissen
nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im Geschaftsbereich des Ministeriums fiir
Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Vom 21. August 2005

Aufgrund der §§ 57 Satz 2, 58 Abs. 1 Satz 2 und 59 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung
(LHO) vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 2. Juli 2002
(GV. NRW. S. 284), wird - soweit erforderlich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - flr
die Behdrden und Einrichtungen meines Geschaftsbereiches verordnet:

§1
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Die Befugnis, gemaB § 57 Satz 1 LHO in Vertrage zwischen Angehdrigen des 6ffentlichen Diens-
tes und ihrer Dienststelle einzuwilligen, wird Ubertragen auf

die Bezirksregierung Mnster fur

- die Amter fiir Agrarordnung und
- das Chemische Landes- und Staatliche Veterinaruntersuchungsamt,

die Bezirksregierungen fir

- die Staatlichen Umweltamter und
- die Staatlichen Veterinaruntersuchungsamter,

die Bezirksregierung Detmold fir

- das Staatliche Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, soweit dieses flir meinen Geschaftsbereich
tatig wird,
den Landesbetrieb Wald und Holz.

§2
(1) Die Befugnisse,

1. Vertrage gemaB § 58 Abs. 1Satz 1 Nr. 1LHO in besonders begriindeten Ausnahmefallen zum
Nachteil des Landes aufzuheben oder zu dndern, soweit der Nachteil des Landes einmalig nicht
mehr als 100.000 EUR bzw. bei fortdauernden Leistungen nicht mehr als 50.000 EUR pro Jahr
betragt,

2. Vergleiche geman § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO abzuschlieBen, soweit entsprechende Haus-
haltsmittel zur Verfiigung stehen und ein Gesamtbetrag von 500.000 EUR im Einzelfall nicht
Uberschritten wird,

3. Anspriiche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO bei Betragen bis zu 100.000 EUR mit einer
Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei Betragen bis zu 40.000 EUR mit einer Stundungs-
dauer bis zu 3 Jahren zu stunden,

4. Anspriche geman § 59 Abs. 1 Satz1 Nr. 2 LHO
a) bei Betragen bis zu 75.000 EUR befristet niederzuschlagen,

b) bei Betragen bis zu 50.000 EUR unbefristet niederzuschlagen,

5. Anspriche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei Betragen bis zu 25.000 EUR zu erlassen,
werden Ubertragen auf
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- die Landesanstalt fiir Okologie, Bodenordnung und Forsten,

- das Landesamt flir Ernahrungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen,

- das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen,

- die Direktorin/den Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauf-
tragte/Landesbeauftragter,

- die Bezirksregierungen, soweit sie fur meinen Geschaftsbereich tatig werden.

(2) Die Befugnisse,

1. Vertrage gemaBn § 58 Abs. 1Satz 1 Nr. 1LHO in besonders begrindeten Ausnahmefallen zum
Nachteil des Landes aufzuheben oder zu andern, soweit der Nachteil des Landes einmalig nicht
mehr als 100.000 EUR bzw. bei fortdauernden Leistungen nicht mehr als 50.000 EUR pro Jahr
betragt,

2. Vergleiche geman § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO abzuschlieBen, soweit entsprechende Haus-
haltsmittel zur Verfiigung stehen und ein Gesamtbetrag von 500.000 EUR im Einzelfall nicht
Uberschritten wird,

3. Anspriche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO
a) bei Betragen bis zu 50.000 EUR mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten zu stunden,

b) bei Betragen bis zu 20.000 EUR mit einer Stundungsdauer bis zu drei Jahren zu stunden,

4. Anspriche geman § 59 Abs. 1Satz 1Nr. 2 LHO
a) bei Betragen bis zu 35.000 EUR befristet niederzuschlagen,

b) bei Betragen bis zu 20.000 EUR unbefristet niederzuschlagen,

5. Anspriiche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei Betragen bis zu 10.000 EUR zu erlassen,
werden Ubertragen auf den Landesbetrieb Wald und Holz.

(3) Die Befugnisse,

1. Anspriche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO bei Betragen bis zu 50.000 EUR mit einer Stun-
dungsdauer bis zu 18 Monaten zu stunden,
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2. Anspriiche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1Nr. 2 LHO
a) bei Betragen bis zu 35.000 EUR befristet niederzuschlagen,

b) bei Betragen bis zu 20.000 EUR unbefristet niederzuschlagen,

3. Anspriche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei Betragen bis zu 10.000 EUR zu erlassen,
werden Ubertragen auf das Nordrhein-Westfalische Landgestut.

(4) In den Fallen von grundsatzlicher Bedeutung ist meine vorherige Zustimmung einzuholen.

§3
(1) Die Befugnisse,

1. Vergleiche gemaB § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO zur Erledigung von Rechtsstreitigkeiten aus
dem Arbeitsverhaltnis der Angestellten sowie der Arbeiterinnen und Arbeiter abzuschlieBen, so-
weit die entsprechenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch den Abschluss eines
Vergleichs entstehenden Ausgaben oder Verpflichtungen zur Verfligung stehen,

2. Anspriiche gemaB § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO
a) bei Betragen bis zu 75.000 EUR befristet niederzuschlagen,
b) bei Betragen bis zu 50.000 EUR unbefristet niederzuschlagen,

werden Ubertragen auf das Landesamt flr Besoldung und Versorgung, soweit es flir die Zahlung
von Personalausgaben der Beschaftigten sowie der Versorgungsempfangerinnen und Versor-
gungsempfanger meines Geschéaftsbereichs zustandig ist.

(2) In den Fallen von grundsatzlicher Bedeutung ist meine vorherige Zustimmung einzuholen.

§4

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiindung in Kraft. Uber die Erfahrungen mit dieser
Verordnung ist der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2009 zu berichten.

Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung wird die Verordnung zur Ubertragung von Befugnissen
nach §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im Geschaftsbereich des Ministeriums fur Um-
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welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 9. Juli 2004 (GV. NRW. S.
443 ) aufgehoben.

Diisseldorf, den 21. August 2005

Der Minister
fur Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard Uhlenberg

GV. NRW. 2005 S. 782

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2005-s782

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 


